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Regelungen + Kostenübersicht Arbeitsstunden und -einsätze 
 
Neben dem Mitgliedsbeitrag der Tennisabteilung für Spielerinnen und Spieler ab 16 Jahren müssen zusätzlich 6 Arbeitsstunden 
geleistet werden. Es gibt viele verschiedene Aufgaben, die im Jahr notwendig sind, um den Betrieb der Tennisanlage, den 
Spielbetrieb und notwendige Vereinsarbeiten in der Tennisabteilung und im Hauptverein gewährleisten zu können.  
 
Dazu haben wir folgende Regelungen und Kostenbeiträge erstellt: 
 

Kosten für eine Arbeitsstunde die nicht geleistet wurde (ab 2023) 15,00 Euro 

Abteilungsfunktionen wie z.B. Abteilungsleitung + Stellv.; Sportwart; Platzwart usw. Es werden keine Arbeitsstunden 
erhoben! 

Mitglieder der Tennisabteilung im Hauptausschuss des TGVs Es werden keine Arbeitsstunden 
erhoben! 

Tennistrainerinnen/-trainer Es werden keine Arbeitsstunden 
erhoben! 

Unterstützung bei Planung und Durchführung von Tagesveranstaltungen wie z.B. 
TGV Ferienfreizeit, Abteilungsfeiern, Vereins-Tennisturniere nach Absprache 

Werden als Arbeitsstunden 
gutgeschrieben! 

Mannschaftsführerinnen/-führer von Kinder- und Jugendmannschaften Es werden keine Arbeitsstunden 
erhoben! 

Mannschaftsführerinnen/-führer von Aktiven- und Senioren-Mannschaften Es werden 2 Arbeitsstunden 
gutgeschrieben! 

Bei Spende > 100 Euro  Werden die Arbeitsstunden des 
Spenders für das jeweilige Jahr nicht 

erhoben. 

  

 
Es gibt keine weiteren Ausnahmen bezüglich der Arbeitsstunden. Alle bisherigen Ausnahmen, sind hiermit abgelaufen! 
 
Die möglichen Arbeitseinsätze oder zusätzlichen kurzfristig notwendige Arbeiten werden durch den Platzwart verantwortet und 
über unsere Homepage und/oder Beilsteiner „Blättle“ veröffentlich oder durch direkten Kontakt mit unserem Platzwart eingeteilt! 
 


